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Art. 2. Die Ausfuhr von Waffen und Kriegsmaterial überhaupt in die angren
zenden kriegführenden Staaten, sowie jede Ansammlung solcher Gegenstände in 
der Nähe der betreffenden Grenze ist untersagt.

Im Falle des Widerhandelns die Waaren mit Beschlag belegt.
Art. 3. Waffen und Kriegsmaterial, welche aus den kriegführenden Staaten auf 

Schweizergebiet gebracht werden, sei es von Flüchtigen oder Deserteuren, oder 
in anderer Weise, sind ebenfalls in Beschlag zu nehmen.

Ausgenommen sind die Waffen von Reisenden, die sich über ihre Person und 
den Zwek der Reise genügend ausweisen, oder von Flüchtlingen, die sich sofort 
nach dem Innern der Schweiz begeben.

Art. 4. Der Ankauf oder überhaupt die Anhandnahme von Waffen und Kriegs
material und Ausrüstungsgegenständen, die von Deserteuren über die Grenze 
hereingebracht werden, ist untersagt, und es sind solche Gegenstände, auch wenn 
sie sich im Besize dritter Personen befinden, mit Beschlag zu belegen.

Art. 5. Die auf Schweizergebiet anlangenden Flüchtlinge oder Deserteure sind 
auf angemessene Entfernung zu interniren. Sollte die Zahl derselben bedeutend 
sein, so ist davon sofort dem Bundesrathe Kenntniss zu geben, welcher die nöthi- 
gen Verfügungen erlassen wird.

Ausgenommen sind Greise, Frauen, Kinder, Kranke und solche Personen, von 
denen ein ruhiges Verhalten mit hinreichendem Grunde vorausgesezt werden 
kann.

Flüchtlinge oder Deserteure, die sich den Anordnungen der Behörden nicht 
fügen, oder sonst Grund zu Beschwerden geben, werden sofort ausgewiesen.

Art. 6. Der Durchzug von waffenfähigen Leuten über Schweizerboden, um sich 
vom Gebiete der einten kriegführenden Macht in dasjenige der ändern zu bege
ben, ist untersagt. Solche Leute sind, wenn sie nicht vorziehen, zurükzugehen, 
nach dem Innern der Schweiz zu verweisen.

Art. 7. Die betreffenden Regierungen der Grenzkantone u. die auf gestellten 
eidgen. Militärkommandos sind mit der Vollziehung dieser Verordnung beauf
tragt; ebenso das Handels- und Zolldepartement mit Bezug auf den verbotenen 
Verkehr mit Waffen und Kriegsmaterial an der Grenze.

33
E 2300 Paris 19

Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, 
au Président de la Confédération, J. M. Knüsel

R P  Paris, 18. Juni 1866

Ich las in öffentlichen Blättern, dass sich zwischen dem Bundesrath u. der 
Regierung von Frankreich ein Anstand erhoben über die Frage: ob der neueinge- 
führte AusgangszollaufPferdenmit den Bestimmungen des französisch. - schwei
zerisch. Handelsvertrages vereinbar sey? Herbet, mit dem ich wegen hinzuzie
henden Informationen über eine ganz andere Frage lezte Woche zusammentrat,

dodis.ch/41566dodis.ch/41566

http://dodis.ch/41566
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/41566


44 22 JU IN  1866

fragte mich, ob ich den Stand der diessfälligen Correspondenz kenne. Ich werde 
wohl wissen; dass die französische Regierung keineswegs einverstanden sey mit 
der Auslegung, welche der Bundesrath dem Art. 281 des Handelsvertrages gebe. 
Nach dieser Auslegung, so fuhr er fort, könnte ja jeder Staat zu jeder Zeit den 
Conventionaltarif bald über diesen, bald über jenen Artikel ändern, man brauche 
nur diese Änderung gegenüber allen Staaten einzuführen. Es könnte diess z.B. 
der Schweiz unter Umständen gar nicht Zusagen, indem man bei seinem für ihre 
Industrie wichtigen Artikel, der aber für andere Staaten wenig Bedeutung hätte, 
einen erhöhten Eingangszoll festsezen würde. Nach der französ. Ansicht sei diess 
gegenseitig zulässig bei Artikeln, welche im tarif conventionel aufgezählt seyen — 
Art. 28 beziehe sich nur auf im Tarif nicht genannte Artikel — diess das Räsone- 
ment von Herbet. Da er das Gutachten abzufassen hatte, so wird wohl auch die 
Correspondenz französischer Seits vom gleichen Gesichtspunkt ausgehen. Ich 
erwiederte ihm natürlich, dass mir die ganze Correspondenz unbekannt sey und 
dass ich daher auch nicht näher auf die Frage eingehen könne.

Mir scheint — beiläufig bemerkt — ein anderer Standpunkt einfacher u. geeig
net, jeden Interpretationsstreit zu beseitigen.

Pferde werden bekanntlich bei Kriegszeiten als Kriegscontrebande angesehen. 
Die Schweiz hat also das Recht u. als neutraler Staat, der nach speziellen völker
rechtlichen Bestimmungen — die Neutralitätsgarantie ist auch — die Pflicht, die 
Ausfuhr von Kriegscontrebande zu untersagen. Mir hätte daher ein eigentliches 
Ausfuhr verbot von diesem Standpunkt aus, wie es ja jezt in Bezug auf Waffen 
angeordnet worden ist (laut Zeitungsberichten), zwekmässiger geschienen als 
eine Erhöhung des Ausfuhrzolles. Wie mir vorkam, würde dieses Procedere hier 
weit weniger Anstoss gefunden haben. Man darf, wo es sich um solche Fragen bei 
Kriegszeiten handelt, Pferde wohl mit Waffen auf die gleiche Linie stellen. Sie 
sind für Kriegszweke nicht selten ebenso wichtig. / . . . /2

1. C f.R O  VIII, p. 201.
2. Suivent des inform ations sur les réactions à la politique de Napoléon.
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Proposition du Président de la Confédération, J. M. Knüsel,
au Conseil fédéral

Bern, 22. Juni 1866

Nachdem gestern Abend von Schaffhausen u. Basel beifolgende zwei Depe
schen1 betreffend Durchmarsch badischer Truppen eingelangt, [...] langte heute 
Morgen folgende Zuschrift der Regierung von Baselstadt ein. /...]2

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es an der zeit ist, diese Frage grund-

1. Télégrammes non reproduits.
2. Non reproduit.
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